
 

 

 

Anlage 1 

zur Satzung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung für  

Kinder bis zur Einschulung der Stadt Kassel (Satzung Kita) 
 

Angebote für Kinder bis zur Einschulung - Aufnahmemöglichkeiten 

Die Stadt Kassel bietet Aufnahmemöglichkeiten in Form von  

 Halbtagsplätzen ohne Mittagsverpflegung bis 12.00 Uhr,  

 Dreivierteltagsplätzen mit Mittagsverpflegung bis 14.00 Uhr und  

 Ganztagsplätzen mit Mittagsverpflegung bis 16.00 Uhr 

 

in ihren Einrichtungen an. 

 

Altersübergreifende Gruppen oder Krippengruppen für Kinder unter 3 Jahren: 

Für Kinder unter einem Jahr und für Plätze mit längeren Betreuungszeiten gem. § 6 Abs. 2 der Satzung ist 

die Aufnahme nur bei Erwerbstätigkeit, Selbständigkeit, Ausbildung oder Beschäftigungssuche mit einer 

entsprechenden Bescheinigung des Jobcenters der Sorgeberechtigten oder aus sozialen und 

pädagogischen Gründen möglich; dabei ist die Stadt Kassel berechtigt, die bei der Anmeldung angegebene 

Begründung zu prüfen. Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind.  

 

Kindergartengruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung:  

Für Plätze mit längeren Betreuungszeiten gem. § 6 Abs. 2 der Satzung ist die Aufnahme nur bei 

Erwerbstätigkeit, Selbständigkeit, Ausbildung oder Beschäftigungssuche mit einer entsprechenden 

Bescheinigung des Jobcenters der Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pädagogischen Gründen 

möglich; dabei ist die Stadt Kassel berechtigt, die bei der Anmeldung angegebene Begründung zu prüfen. 

Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind. 

 

Im Einzelfall ist eine Aufnahme in eine Betreuungsgruppe zur Eingewöhnung in die Kindertagesstätte 

bereits bis zu acht Wochen vor Vollendung des ersten bzw. dritten Lebensjahres möglich.  

 

Auf Anmeldung eine Woche vor Quartalsbeginn können für Kita- und U3-Kinder für die folgenden drei 

Monate im Rahmen freier Kapazitäten für Dreivierteltagsplätze mit Mittagsverpflegung min. 4 bis max. 10 

Stunden pro Woche in Anspruch genommen werden. Ein Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht nicht. 

Nicht in Anspruch genommene Leistungen eines Quartals werden nicht auf das nächste Quartal 

übertragen.  

Für das Angebot „Halbtags ohne Essen“ können keine Stunden zusätzlich beansprucht werden. 

 

Nicht alle Betreuungsformen werden an allen Standorten angeboten. 

Regelöffnungszeit  

Die Kindertagesstätte ist in der Regel geöffnet:  

 montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr  

Daneben können besondere Dienste in Form von Frühdiensten von montags bis freitags in der Zeit ab  

7.00 Uhr und Spätdiensten von montags bis freitags bis 17.00 Uhr angeboten werden.  

Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung und Inanspruchnahme besonderer Dienste 

besteht nicht. 

 

 

 

 



 

 

Darüber hinaus kann an einigen Standorten innerhalb Kassels modellhaft bei einem Bedarf ab  

15 angemeldeten Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung eine Gruppe mit einer erweiterten Öffnungszeit 

bis 19.00 Uhr mit Mittagsverpflegung angeboten werden. Der Kostenbeitrag errechnet sich analog der 

Kostenbeiträge für Gruppen im Kindergartenbereich. 

 

Die Kinder sollen die Einrichtung regelmäßig besuchen und bis spätestens 9.00 Uhr eintreffen. 

 

Integrative Betreuung von Kindern mit Behinderungen  

Vor der Förderung eines Kindes mit einer Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 SGB IX durch eine 

Einzelintegrationsmaßnahme ist die Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis gemäß §§ 53 ff. 

SGB XII erforderlich.  

Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen können im Zuge einer Einzelintegration 

in Regelgruppen aufgenommen werden.  

 

 

 




